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Editorial
»Und dennoch ist der Tod das
Schicksal, das wir alle teilen. Nie-
mand ist jemals entkommen.

Und das ist so, wie es sein sollte,
weil der Tod mçglicherweise die
beste Erfindung des Lebens ist.

Es ist der Vertreter des Lebens f�r die Ver�nderung. Es
r�umt das Alte weg, um Platz zu machen f�r das Neue.«
(Steve Jobs)

Liebe Leserinnen und Leser,

der Tod von Steve Jobs hat weit �ber die Gemeinde der
Apple-J�nger hinaus Betroffenheit ausgelçst. Dies liegt
sicherlich vor allem daran, dass Steve Jobs eine Unterneh-
mer- und Erfinderpersçnlichkeit war, wie es sie selten
gibt. Ich glaube allerdings, dass uns sein Tod auch deshalb
so ber�hrt hat, weil jedem von uns wieder einmal deutlich
vor Augen gef�hrt wurde, was eigentlich selbstverst�nd-
lich ist: Unsere Lebenszeit ist begrenzt und wir kçnnen
dem Tod nicht entrinnen, ganz gleich, wie viel Geld und
Einfluss wir haben.

Ist der Kçrper auch sterblich, treibt viele Menschen die
Sehnsucht an, den Zeitpunkt ihres Ablebens mçglichst
weit hinauszuschieben. Ist man ber�hmt, lebt man wenigs-
tensinseinenWerkenfort,andiesichdieNachwelterinnert.

Auch demjenigen, der weniger ber�hmt ist, bieten sich
mittlerweile viele Mçglichkeiten, nicht in Vergessenheit
zu geraten. Die Rede ist von »Digitaler Unsterblichkeit«.

Wie soll die Nachwelt mich sehen? Was soll sie von mir er-
fahren – und was besser nicht?

Diverse Anbieter (darunter der Ex-Chefredakteur des
FOCUS, Helmut Markwort) haben sich darauf speziali-
siert, eine Mçglichkeit zur digitalen Selbstdarstellung
f�r die Nachwelt anzubieten.

Grabsteine sind bereits mit digitalen Chips erh�ltlich, auf
denen ein digitales Profil des Verstorbenen gespeichert

ist, das vorbeigehende Besucher �ber entsprechend aus-
ger�stete Smartphones abrufen kçnnen.

Ein Unternehmen aus der Schweiz bietet zahlungsberei-
ten Kunden an, ihre via Speichelprobe gewonnene DNA
in einem Atomschutzbunker und via zugehçrigem Onli-
ne-Account Daten wie persçnliche Dokumente, Fotos
und Videos f�r die Nachwelt zu erhalten.

Schon werden Konzepte wie »Mind-Uploading« dis-
kutiert. Dabei geht es darum, das Bewusstsein eines Men-
schein in ein digitales Medium zu speichern und dort in
einer virtuellen Welt zum Leben zu erwecken.

Derartige Entwicklungen, so verst�ndlich sie sind, stellen
allerdings den Sinn des Lebenskreislaufs in Frage – Platz
zu machen f�r neues Leben.

Die Mçglichkeit digitaler Unsterblichkeit birgt aber auch
Gefahren: Denn wenn man bloß ein paar Daten von sich
in den Speicher irgendeines Anbieters laden muss, fehlt
manchem womçglich die Triebfeder, Einmaliges zu leis-
ten, um dadurch in Erinnerung zu bleiben. Unsterblich-
keit als kommerzielles Gut – f�r mich persçnlich eine
sehr merkw�rdige Vorstellung.

Ob Unsterblichkeit – sei sie digital oder real – ein w�n-
schenswertes Ziel ist, muss jeder f�r sich selbst entschei-
den. Sich damit aber bewusst zu besch�ftigen, lohnt alle-
mal – und sei es nur, um in Kenntnis der eigenen Verg�ng-
lichkeit ein erf�llteres und bewussteres Leben zu f�hren.

Ihr

Alexander Knauss
Rechtsanwalt
Fachanwalt f�r Erbrecht
Fachanwalt f�r Bank- und Kapitalmarktrecht
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